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Lebensmittel: neue EU-Regeln
ALLERGENKENNZEICHNUNG: Was durch die EU-Verordnung auf Südtirols Wirtschaft zukommt

Unternehmen im Lebens-
mittelbereich müssen

seit 13. Dezember 2014 die
EU-Verordnung zur Informa-
tion der Verbraucherinnen
und Verbraucher über Le-
bensmittel anwenden. Über
die genauen Bestimmungen
und ihre Einhaltung herrscht
vielfach noch Unsicherheit,
auch weil von Seiten des Staa-
tes weder Durchführungsbe-
stimmungen noch Sanktio-
nen beschlossen worden
sind.
Bekannt wurde die EU-Verord-
nung zur Information der Ver-
braucher und Verbraucherinnen
vor allem wegen der Pflicht zum
Hervorheben der Zutaten, die
Allergien oder Unverträglichkei-
ten auslösen. Diese Hervorhe-
bung muss auf der Etikette oder
dem Verkaufsschild im Schrift-
bild erfolgen: Die Angaben zu
den Allergenen sind in einer an-
deren Schriftart, einem anderen
Schriftsatz bzw. Schriftstil oder
mit einer anderen Hintergrund-
farbe zu gestalten. Dabei müs-
sen sich die Angaben lediglich in
einem der aufgezählten Kriteri-
en unterscheiden.

„Enthält Spuren von…“

Nur für den Fall, dass das Pro-
dukt von der Angabe der Zuta-
tenliste ausgenommen ist, müs-
sen die wissentlich verwendeten
Allergene über zusätzliche An-
gaben wie „Contiene: LATTE“
ausgewiesen werden. Die EU-
Verordnung äußert sich nicht zu
Kreuzkontaminationen. Unter-
nehmer und Unternehmerin-
nen geben diese oft mit der For-
mulierung „Enthält Spuren
von…“ an.

Die Allergenkennzeichnung
betrifft alle Unternehmen, da-
runter auch Gastronomiebetrie-
be und Online-Vermarkter, die
Lebensmittel an Endverbrau-
cher und Endverbraucherinnen
abgeben. Auch die Lieferanten
müssen gewährleisten, dass die

für die Verbraucherinnen und
Verbraucher bestimmten Infor-
mationen zumindest auf den
Handelspapieren aufscheinen.
Bestimmte Angaben müssen die
Lebensmittel auch beim Trans-
port begleiten.

Vorverpackte Lebensmittel

Die bislang in Italien beste-
hende Pflicht zur Angabe des
Herstellungsbetriebes „Prodotto
nello stabilimento di Bolzano“
gehört mit Übertragung der Zu-

ständigkeiten an die EU der Ge-
schichte an. Das Gesundheits-
ministerium hat allerdings be-
reits angekündigt, die Auflage
für Unternehmen mit Sitz in Ita-
lien wieder einführen zu wollen.

Sanktionen für die Übertre-
tung der Informationspflicht ge-
genüber den Verbraucherinnen
und Verbrauchern wurden nicht
beschlossen, weshalb nun selbst
die Kontrollorgane ratlos sind.
Die Bestimmungen zum Ge-
sundheits- und Wettbewerbs-
schutz, die stark mit den Etiket-

tierungsanforderungen ver-
zahnt sind, bleiben bestehen.

Nicht vorverpackte
Lebensmittel

Die Mitgliedsstaaten können
Vorschriften erlassen, um fest-
zulegen, auf welche Weise die
Allergene bei Lebensmitteln an-
zuführen sind, welche lose an-
geboten, unmittelbar am Ver-
kaufsort verpackt oder im Hin-
blick auf ihren zeitnahen Ver-
kauf verpackt werden. Solange
es diesbezüglich keine neuen
Vorschriften gibt, kommen die
bereits bekannten Einheitstabel-
len auch weiterhin zur Anwen-
dung.

Das Internetportal der Han-
delskammer bietet einen detail-
lierten Überblick zu den gelten-
den rechtlichen Auflagen unter
www.handelskammer.bz.it >>
Marktregelung >> Etikettierung
von Lebensmitteln.
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Herr Pichler, für wen ist die neue
EU-Verordnung wichtig?
Lukas Pichler: Die Verordnung
nimmt alle Wirtschaftstreibenden
in die Pflicht, die Lebensmittel an
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher abgeben. Somit sind neben
den Herstellern auch Restaurants,
Kantinen, Krankenhäuser oder Ca-
tering-Unternehmen und deren
Lieferanten betroffen.

Welche wesentlichen Änderungen
sind auf Lebensmitteletiketten und
Schildern vorzunehmen?
Pichler: Zutaten, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen, sind
im Zutatenverzeichnis hervorzu-
heben. Bei Pflichtangaben auf Ver-

packungen gilt die Mindestgröße
der Kleinbuchstaben von 1,2 Mil-
limeter, ausgehend vom „x“ der ge-
wählten Schrift. Die ab 13. Dezem-
ber 2014 freiwillig mit einer
Nährwertdeklaration versehenen
Etiketten müssen nach dem neuen
Layout gestaltet werden. 2016 wird
diese für vorverpackte Produkte
verpflichtend.

Welche Unterstützung gibt die
Handelskammer?
Pichler: In einem ersten Schritt

können Produktverantwortliche
ihre Rezepte bei der Online-Platt-
form www.foodlabelcheck.eu ein-
geben, um einen zweisprachigen
Etikettenentwurf zu generieren. In
einem zweiten Schritt sollte der
Entwurf mit einer Expertin oder ei-
nem Experten besprochen werden,
um die Einhaltung produktspezifi-
scher Auflagen abzuklären. Die
Handelskammer stellt zu diesem
Zweck neben der Beratung durch
den Service für Produktsicherheit
auch eine Newsletter zur Verfü-
gung, die über anstehende Geset-
zesnovellen informiert.

* Lukas Pichler ist Verantwortlicher
des Service für Produktsicherheit der
Handelskammer Bozen.
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